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(3) Bei Aufwandmengen über 300 kg/ha ist der je
weils gültige Preis und Tarif für die gesamte Aufwand
menge je ha zu berechnen, auch wenn die Fläche inner
halb eines Arbeitszyklus mehrmals beflogen wird.

§ 2

Bei Hektarverträgen haben die zuständigen Pro
duktionsleitungen der Räte für landwirtschaftliche Pro
duktion und Nahrungsgüterwirtschaft der Bezirke und 
Kreise die Differenz zwischen den geltenden Preisen des 
Wirtschaftet luges und den Tarifen für die land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe und beim Einsatz des 
Flugzeugtyps AN 2 zusätzlich je produktive Flugstunde 
225,— M an die INTERFLUG zu zahlen.

§3

(1) Werden zwischen LPG, GPG, VEG bzw. ihren 
kooperativen Einrichtungen und der INTERFLUG über 
Flugzeuge einschließlich Personal Charterverträge ab
geschlossen, so können Preise je Flugstunde verein
bart werden. Dabei sind die Preise der Preiskartei
blätter der Preisbewilligung WF — 1 der INTERFLUG 
— Avio — chemische Leistungen — vom 22. November 
1968 Höchstpreise.

(2) Auf Antrag der LPG, GPG, VEG und ihrer ko
operativen Einrichtungen können durch die Räte für 
landwirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirt
schaft der Bezirke und Kreise bei einer nichtbeein
flußbaren Unterschreitung der Leistungsrichtwerte 
Stützungen zum Ausgleich der dadurch entstandenen 
ökonomischen Nachteile gewährt werden.

(3) Die Abrechnung der Preisausgleichsbeträge bei 
Charterverträgen erfolgt zwischen den LPG, GPG, 
VEG bzw. ihren kooperativen Einrichtungen und den 
Räten für landwirtschaftliche Produktion und Nah
rungsgüterwirtschaft der Bezirke und Kreise auf der 
Basis der ha-Preise. Beim Einsatz des Flugzeugtyps 
AN 2 werden durch die Räte für landwirtschaftliche 
Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft der Bezirke 
und Kreise zusätzlich 225,— M je produktive Flug
stunde gezahlt.

§4

(1) Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1971 in Kraft. 2

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung Nr. 3 vom 8. Ok
tober 1968 über den Tarif für den Flugzeugeinsatz in 
der Landwirtschaft (GBl. II S. 886) außer Kraft.

Berlin, den 22. Februar 1971

Der Vorsitzende 
des Rates für landwirtschaftliche Produktion 

und Nahrungsgüter Wirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik

E w a l d
Minister

Anordnung 
über die Ausgabe von Münzen zu 20 Mark 
der Deutschen Demokratischen Republik

vom 23. Februar 1971

Im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen 
wird folgendes angeordnet:

§ 1

(1) Die Staatsbank der Deutschen Demokratischen 
Republik gibt auf Grund des § 5 Abs. 1 des Gesetzes 
vom 1. Dezember 1-967 über die Staatsbank der Deut
schen Demokratischen Republik (GBl. I S. 132) mit Wir
kung vom 10. März 1971 Münzen im Nennwert von 
20 Mark der Deutschen Demokratischen Republik in 
den Umlauf, die folgendes Aussehen haben:

a) Vorderseite
Kopfbildnis von Heinrich Mann und Umschrift 
„* HEINRICH MANN * 1871-1950“

b) Rückseite
Umschrift „DEUTSCHE DEMOKRATISCHE RE
PUBLIK“ im oberen Teil und „* 1971 20 MARK *“ 
im unteren Teil.
Innerhalb der Umschrift die stilisierte Darstel
lung des Staatswappens der Deutschen Demokra
tischen Republik, bestehend aus Hammer und Zir
kel, umgeben von einem Ährenkranz, der im un
teren Teil von einem Band umschlungen ist.

c) Rand
Glatt, mit vertiefter, wechselnder Inschrift 
„ 20 MARK * ЗШѴІЛІ 02 • 20 MARK * NHVW 02 * “

(2) Die Münzen bestehen aus einer Neusilberlegie
rung, haben einen Durchmesser von 33 mm und wiegen 
16,5 g.

§ 2

Die auf Grund dieser Anordnung ausgegebenen 
Münzen fallen nicht unter die Zahlungsmittel, die bei 
einer Ausreise aus der Deutschen Demokratischen Re
publik mitgeführt werden dürfen (§ 1 der Zehnten 
Durchführungsbestimmung vom 30. November 1957 
zum Gesetz über Devisenverkehr und Devisenkontrolle 
[Behandlung von Zahlungsmitteln und anderen Devi
senwerten aus- und einreisender Deviseninländer] 
[GBl. I S. 653] bzw. §§ 2 und 3 der Ersten Durchfüh
rungsbestimmung vom 20. September 1961 zur Geld
verkehrsordnung [GBl. II S. 464]).

§3

Diese Anordnung tritt am 10. März 1971 in Kraft.

Berlin, den 23. Februar 1971

Der Präsident 
der Staatsbank 

der Deutschen Demokratischen Republik
Dr. W i t t k o w s k i
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